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TOP I.7: Gesetzliche Regelung des Schutzes von Hinweisgeberinnen und  

Hinweisgebern 

 

Berichterstattung: Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen 

 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister sind der Auffassung, dass die bestehenden 

Möglichkeiten zum Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern einer Überprüfung 

bedürfen. Der deutsche Whistleblower-Schutz beschränkt sich auf vereinzelte Vorschrif-

ten und Einzelfallentscheidungen von Gerichten. Angesichts der gesellschaftlichen Be-

deutung von frühzeitigen Hinweisen auf Missstände in Unternehmen, Behörden und Or-

ganisationen und im Hinblick auf internationale Vorgaben bitten die Justizministerinnen 

und Justizminister die Bundesregierung um Prüfung, ob der Schutz von Hinweisgeberin-

nen und Hinweisgebern einer gesetzlichen Regelung bedarf.  
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